






























§ 21

Schlussbestimmungen 

Seite 16 

(1) Der Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen dem Verein und sei­

nen Mitgliedern und - soweit zulässig auch gegenüber Dritten - ist der Sitz des Vereins.

(2) Die Nichtigkeit von Teilen dieser Satzung oder von satzungsändernden Beschlüssen

lässt die Gültigkeit der übrigen Teile der Satzung oder des satzungsändernden Be­

schlusses unberührt.

(3) Der Vorstand im Sinne von § 26 BGB ist in vertretungsberechtigter Zahl ermächtigt,

durch Ergänzung oder Abänderung der Satzung vom Registergericht beanstandete

Satzungsformulierungen entsprechend zu ändern, damit der Verein im Vereinsregister

eingetragen werden kann. Diese Ermächtigung endet mit Eintragung des Vereins im

Vereinsregister.




